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1 Einleitung 
In der nachhaltigen Entwicklung von (Nachwuchs-) Athlet*innen ist die Kombination von Sport und Schule bzw. 
Sport und Ausbildung zentral. Eine gut funktionierende Partnerschaft zwischen Bildung und Sport ist die Basis 
im Nachwuchsleistungssport wie auch für spätere Spitzenleistungen. Swiss Olympic setzt sich intensiv für die 
Verbindung einer strukturierten Talentförderung (gemäss Nachwuchsförderkonzept) mit einer potenzialgerech-
ten schulischen Ausbildung sowie der Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der (Nachwuchs-) Athlet*in-
nen ein.  
 
Ein Netzwerk mit qualitativ hochwertigen Bildungsinstitutionen mit spezifischen Sportfördermodellen unter-
stützt diese zielgerichtete Förderung. Swiss Olympic hat zu diesem Zweck im Jahre 2004 die beiden Labels 
«Swiss Olympic Sport School» und «Swiss Olympic Partner School» für die Sekundarstufe I und II geschaffen.  
 
Die vorliegenden Richtlinien zeigen die Anforderungen auf, welche von Swiss Olympic an eine Schule gestellt 
werden, um mit dem Label «Swiss Olympic Partner School» beziehungsweise «Swiss Olympic Sport School» 
ausgezeichnet zu werden.  
 

2 Übersicht Anforderungen für die (Re-) Zertifizierung von Swiss Olympic Label-
schulen 

Die nachfolgende Darstellung gibt einen Überblick über die Anforderungen inkl. Verweis, in welchem Kapitel 
detaillierte Informationen zu finden sind. 
 

Anforderungen 

Swiss 
Olympic 
Partner 
School 

Info 

Swiss 
Olympic 

Sport 
School 

Info 

G
ru

nd
an

fo
rd

er
un

ge
n 

Kantonal anerkannte Bildungsinstitution X 3.1 X 3.1 

Einbettung der Schule in das kantonale (Leistungs-) Sport-
konzept  X 3.1 X 3.1 

Mindestens zwei Profilsportarten definiert   X 4.1 

Offiziell anerkanntes Leistungszentrum in den Profilsport-
arten   X 4.1 

Betreutes Internat   X 4.1 

Sc
hu

lis
ch

e 
An

fo
rd

er
un

ge
n 

Ausbildung erfolgt in Sportklassen   X 4.2.1 

Ausbildung kann in Sport- oder Regelklassen erfolgen X 3.2.1   

Reduzierte Stundentafel mit max. 25 Unterrichtslektio-
nen/Woche X 3.2.2 X 3.2.2 

Zeit- und ortsunabhängige Lernangebote, hohe Flexibilität 
in Unterrichtsmodell und Stundenplan X 3.2.3 X 3.2.3 

Angebote von Nachführ- und Stützunterricht X 3.2.4 X 3.2.4 

Regelmässige Standortgespräche X 3.2.5 X 3.2.5 
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2.1 Allgemeine Rahmenbedingungen 
Athlet*innen, die in einer von Swiss Olympic als förderwürdig anerkannten und eingestuften Sportart mit ge-
nehmigtem Leistungssport-Förderkonzept aktiv sind, erhalten aufgrund der Selektion mittels PISTE bzw. auf 
Antrag des jeweiligen Sportverbandes eine Swiss Olympic Talent Card (SOTC) Lokal, Regional oder National 
bzw. eine Swiss Olympic Card (SOC) Elite, Bronze, Silber oder Gold. Die Card-Vergabe der verschiedenen Swiss 
Olympic Card-Kategorien ist in den Ausführungsbestimmungen zu den Richtlinien Swiss Olympic Card geregelt. 
Die SOTC und SOC sind jeweils ein Jahr gültig und werden ausschliesslich in digitaler Form abgegeben.  
 
Am System der Swiss Olympic (Talent-) Cards für Athlet*innen orientieren sich diverse Partner, die auf dem 
Athlet*innenweg eine Rolle spielen. Die gemeinsame Förderung der Athlet*innen steht dabei im Zentrum. Die 
Cards zeigen Gemeinden, Kantonen, Schulen und weiteren Partner*innen auf, welche Athlet*innen in den Ver-
bandsförderprogrammen erfasst sind und gezielt unterstützt werden sollen. 
 
Die sportartspezifischen Athlet*innenwege der Sportverbände enthalten verbindliche Informationen darüber, 
wann aus Sicht des Sportverbandes eine Schullösung angezeigt und notwendig wird.  

Integration und Vermittlung weiterer Themen wie ethische 
Kernthemen, Sucht- und Dopingprävention, Laufbahnpla-
nung, Lebenskompetenzen 

X 3.2.6 X 3.2.6 

Pe
rs

on
el

le
  

An
fo

rd
er

un
ge

n Koordinationsperson mit Entlastung/Entschädigung X 3.3.1 X 3.3.1 

Anstellung von qualifizierten Trainer*innen in den Profil-
sportarten   X 4.3.1 

Betreuung Internat   X 4.3.2 

Sp
or

t-
Pa

rt
ne

r 

Schriftliche Zusammenarbeitsvereinbarungen und regel-
mässiger Austausch mit Sport-Partnern X 3.4 X 4.4 

Fo
rm

al
e 

An
fo

rd
er

un
ge

n 

Anzahl Swiss Olympic (Talent) Card Holder pro Schuljahr  3.5.1  3.5.1 

Sek I 10  10  

Sek II, Vollzeitangebote 8  8  

Sek II, Kaufmännische Schulen 6  6  

Sek II, Berufsfachschulen 4  4  
Minimaler prozentualer Anteil an Swiss Olympic (Talent) 
Card Holdern 50% 3.5.1 75% 4.5.1 

Aufnahmekriterium Anzahl Trainingsstunden pro Woche 
(Montag-Freitag) 10 3.5.2 10 3.5.2 

Sc
hu

lv
er

bu
nd

 

Anzahl Swiss Olympic (Talent) Card Holder pro Schuljahr X 3.6.1   

Zentrale Ansprechperson plus lokale Koordinationsperso-
nen mit Entlastung/Entschädigung X 3.6.2   

https://www.swissolympic.ch/verbaende/foerderung-unterstuetzung/nachwuchsfoerderung
https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:0d72e5b4-b3f6-4a09-84a5-7a7a0dc3d12b/Ausf%C3%BChrungsbestimmungen_SO-Card_DE.pdf
https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:c7ad4d31-4c90-45f9-be2f-35261aec346b/Richtlinien_SO-Card_DE.pdf
https://www.swissolympic.ch/verbaende/ftem-sport-athletenentwicklung?tabId=20be2da2-a803-4a9f-865e-eb152853cdbc
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3 Label «Swiss Olympic Partner School» 
Das Label «Swiss Olympic Partner School» können Bildungsinstitutionen beantragen, die mit einem flexiblen 
und koordinierten Schulangebot sowie einem leistungssportfreundlichen Umfeld sicherstellen, dass Athlet*in-
nen sowohl ihre schulischen Leistungsziele erreichen als auch über genügend zeitliche Ressourcen für ein ge-
zieltes Leistungstraining verfügen. 
 
Folgende Anforderungen müssen zur Erlangung des Labels «Swiss Olympic Partner School» erfüllt sein.  
 

3.1 Grundanforderungen 
Schulen können nur ausgezeichnet werden, wenn sie vom Kanton als Bildungsinstitution anerkannt sind. Die 
«Swiss Olympic Partner School» hat Gespräche mit dem Kanton geführt und die Einbettung in das kantonale 
Leistungssportkonzept wurde geklärt. Es ist anzustreben, dass die «Swiss Olympic Partner School» in das Leis-
tungssportkonzept eines Kantons oder mehrerer Kantone eingebunden ist. 
 

3.2 Schulische Anforderungen 

3.2.1 Schulmodell 
Die schulische Ausbildung der Athlet*innen kann sowohl in Sport- als auch in Regelklassen erfolgen. 

3.2.2 Reduzierte Stundentafel 
Mit einer reduzierten Stundentafel von max. 25 Lektionen/Woche wird der hohen zeitlichen Belastung der Ath-
let*innen Rechnung getragen. Für Athlet*innen in Regelkassen sind individuelle Reduktionen zur Erreichung 
der max. 25 Lektionen/Woche zu suchen.  
 
Bildungsinstitutionen, welche den Richtwert von max. 25 Lektionen/Woche nicht erfüllen, müssen aufzeigen, 
welche Massnahmen getroffen wurden, um die Stundentafel zu reduzieren und den Richtwert zu erreichen 
(Prinzip «comply or explain»). Wurden bzw. werden ernsthafte und nachvollziehbare Bemühungen zur Reduk-
tion der Stundentafel unternommen, kann eine begründete Abweichung vom Richtwert von maximal 25 Lektio-
nen/Woche zugelassen werden. 

3.2.3 Flexibilität 
«Swiss Olympic Partner Schools» bieten technische wie methodische Möglichkeiten an, um Athlet*innen auch 
während sportbedingten Abwesenheiten orts- und zeitunabhängig schulisch zu begleiten. Darüber hinaus 
zeichnet sich eine «Swiss Olympic Partner School» durch eine ausserordentlich hohe Flexibilität im Unterrichts-
modell und in der Stundenplanung aus. Dies kann beispielsweise durch folgende Massnahmen erreicht werden: 

- Flexibler Stundenplan mit Reduktion der Stundenzahl durch allfällige Dispensationen 
- Möglichkeit für individuelle Entlastungsmassnahmen in Absprache mit den Athlet*innen 
- Verschieben, Vor- oder Nachholen von Leistungsnachweisen 
- Möglichkeit zur Verlängerung der regulären Schulzeit (Sek II) 
- Aufteilen und/oder Verschieben von Abschlussprüfungen 

3.2.4 Angebot von Nachführ- und Stützunterricht 
Die «Swiss Olympic Partner School» bietet angemessen Nachführ- und Stützunterricht für Athlet*innen an, wel-
che aufgrund der Dispensationen aus sportlichen Gründen Teile des Unterrichts verpassen. Dieser Unterricht 
wird durch Mitglieder des Lehrkörpers erteilt. 
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3.2.5 Standortgespräche 
Zwischen Athlet*in und der «Swiss Olympic Partner School» finden regelmässig und mind. 1x pro Jahr Standort-
gespräche statt, um die Gesamtbelastung einzuschätzen und zu steuern (bei minderjährigen Athlet*innen inkl. 
Erziehungsberechtigten). Bei Bedarf finden diese Standortgespräche mit allen beteiligten Partnern (Athlet*in, 
Erziehungsberechtigte, Sport-Partner und Schule) statt.  

3.2.6 Integration weiterer Themen  
Die «Swiss Olympic Partner School» verpflichtet sich, in Zusammenarbeit mit Swiss Olympic und Swiss Sport 
Integrity die Grundlagen des Ethik-Statuts im Sport sowie die olympischen Werte zur Entwicklung der Lebens-
kompetenzen und Verhaltensgrundsätze den Athlet*innen zu vermitteln. Dazu gehören unter anderem die 
ethischen Kernthemen (Macht, Ideale, Nähe, Druck), Laufbahnplanung und Dopingprävention. 
 
Die Schule schafft ein Umfeld für ein suchtfreies, faires und respektvolles Verhalten. 
 

3.3 Personelle Anforderungen 

3.3.1 Anstellung Koordinationsperson 
Die «Swiss Olympic Partner School» verfügt über eine Koordinationsfunktion. Diese Funktion kann von einer 
Person oder mehreren Personen wahrgenommen werden und wird angemessen entschädigt beziehungsweise 
entlastet (Richtwert: mind. 0.5 Stellenprozente pro Athlet*in).  
 
Kann eine Bildungsinstitution diesen Richtwert nicht erfüllen, muss aufgezeigt werden, warum dies so ist und 
was sie diesbezüglich unternommen hat (Prinzip «comply or explain»). Wurden bzw. werden ernsthafte und 
nachvollziehbare Bemühungen zur Erfüllung des Richtwerts unternommen, kann eine begründete leichte Ab-
weichung vom Richtwert zugelassen werden. 
 
Die Koordinationsperson wird regelmässig zu Ethik und Inklusion geschult und nimmt an den von Swiss Olympic 
organisierten Meetings, Tagungen und Weiterbildungen angemessen teil. 
 

3.4 Zusammenarbeit mit Sport-Partnern 
Als Sport-Partner gelten Institutionen, die für Sportschüler*innen das entsprechende Trainingsangebot durch-
führen. Mit diesen Sport-Partnern bestehen schriftliche individuelle Zusammenarbeitsvereinbarungen, die ein-
mal pro Label-Zyklus überarbeitet und aktualisiert werden.  
 
Von den Sport-Partnern wird erwartet, dass sie: 

- in der Regel vom nationalen Verband als Trainingsstützpunkt (im Idealfall als NWF-Trägerschaft) aner-
kannt sind  

- in regelmässigem Austausch mit der «Swiss Olympic Partner School» sind 
- bei Bedarf an Standortgesprächen mit der Schule und den Athlet*innen teilnehmen 
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3.5 Formale Anforderungen 

3.5.1 Anzahl und Anteil geförderte Athlet*innen1  
Die Anforderungen an die Mindestanzahl geförderter Athlet*innen unterscheidet sich je nach Schulstufe bezie-
hungsweise Schulart.  
 
Sekundarstufe I 
Im Sportförderprogramm der «Swiss Olympic Partner School» werden durchschnittlich mindestens 10 Ath-
let*innen pro Schuljahr unterrichtet und betreut, die eine Swiss Olympic Talent Card Lokal, Regional oder Nati-
onal beziehungsweise eine Swiss Olympic Card Gold, Silber, Bronze oder Elite haben. 
 
Sekundarstufe II – Vollzeitschulangebote (Gymnasium, FMS, WMS, HMS, schulisch organisierte Grundbildung) 
Im Sportförderprogramm der «Swiss Olympic Partner School» werden durchschnittlich mindestens 8 Athlet*in-
nen pro Schuljahr unterrichtet und betreut, die eine Swiss Olympic Talent Card Regional oder National bezie-
hungsweise einer Swiss Olympic Card Gold, Silber, Bronze oder Elite haben.  
 
Sekundarstufe II – Kaufmännische Berufsfachschulen (betrieblich organisierte Grundbildung) 
Im Sportförderprogramm der «Swiss Olympic Partner School» werden durchschnittlich mindestens 6 Athlet*in-
nen pro Schuljahr unterrichtet und betreut, die eine Swiss Olympic Talent Card Regional oder National bezie-
hungsweise einer Swiss Olympic Card Gold, Silber, Bronze oder Elite haben. 
 
Sekundarstufe II – Berufsfachschulen 
Im Sportförderprogramm der «Swiss Olympic Partner School» werden durchschnittlich mindestens 4 Athlet*in-
nen pro Schuljahr unterrichtet und betreut, die eine Swiss Olympic Talent Card Regional oder National bezie-
hungsweise einer Swiss Olympic Card Gold, Silber, Bronze oder Elite haben. 
 
An einer «Swiss Olympic Partner School» erfüllen mindestens 50% der im Sportförderprogramm geförderten 
Athlet*innen die Anforderungen an die Mindestanzahl geförderter Athlet*innen.  

3.5.2 Aufnahmekriterien 
Die schulischen Aufnahmekriterien basieren auf den im Standortkanton geltenden Richtlinien oder bei Stufen-
wechsel auf den gesetzlichen Grundlagen, die im Kanton gelten, in welchem das letzte Schuljahr absolviert 
wurde. Die Athlet*innen an einer «Swiss Olympic Partner School» absolvieren ein sportartspezifisches Training 
gemäss den Strukturen und Angaben des sportartspezifischen FTEM-Athlet*innenweges. Dieser Umfang um-
fasst durchschnittlich mindestens 10h/Woche (Montag – Freitag).  
 
Sofern die schulischen Anforderungen und der Trainings-Mindestumfang erfüllt sind, sollen Athlet*innen bei 
der Aufnahme unter Beachtung ihrer Gesamtbelastung, des Bedarfs an einer Schullösung gemäss dem sport-
artspezifischen FTEM-Athlet*innenweg sowie ihres Card-Status berücksichtigt werden. Die olympischen und 
paralympischen Sportarten sowie die nicht-olympischen Sportarten der Einstufung 1-3 sind prioritär zu fördern.  

3.5.3 Ausschluss aus dem Sportförderprogramm 
Bei Nachweis eines Dopingvergehens oder gravierendem Ethikverstoss wird der/die Athlet*in vom Sportförder-
programm oder von der «Swiss Olympic Partner School» ausgeschlossen. 

 
1 Hinweis: Bei der Zertifizierung werden die Anzahl geförderter Athlet*innen per 01. August des laufenden Schuljahres sowie der vergange-
nen Schuljahre bis maximal der Dauer einer vollständigen Ausbildung evaluiert. Bei der Re-Zertifizierung wird die Anzahl geförderter Ath-
let*innen des gesamten vierjährigen Labelzyklus beurteilt.  
Kann eine Bildungsinstitution die Mindestanzahl oder den Mindestanteil geförderter Athlet*innen nicht erfüllen, muss aufgezeigt werden, 
warum dies so ist und was sie diesbezüglich unternommen hat (Prinzip «comply or explain»). Bei einer erstmaligen Labelvergabe gilt das 
Prinzip nicht und die Anforderungen müssen vollumfänglich erfüllt sein. Bei Schulen auf Stufe Sek 1, welche lediglich über eine einzelne 
jahrgangsübergreifend geführte Sportklasse mit limitierter Klassengrösse verfügen und somit die Mindestanzahl geförderter Athlet*innen 
mit Swiss Olympic (Talent) Card nicht erfüllen, erfolgt eine individuelle Einschätzung durch Swiss Olympic in Absprache mit der kantonalen 
Sportfachstelle. 

https://www.swissolympic.ch/verbaende/ftem-sport-athletenentwicklung?tabId=20be2da2-a803-4a9f-865e-eb152853cdbc
https://www.swissolympic.ch/verbaende/ftem-sport-athletenentwicklung?tabId=20be2da2-a803-4a9f-865e-eb152853cdbc
https://www.swissolympic.ch/verbaende/ftem-sport-athletenentwicklung?tabId=20be2da2-a803-4a9f-865e-eb152853cdbc
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3.6 Schulverbund 
Das Label «Swiss Olympic Partner School» kann von einem Schulverbund – zwei oder mehr Schulen – beantragt 
werden, sofern die beteiligten Schulen der gleichen Trägerschaft unterstellt sind. Der Schulverbund wird als 
eine Schule unter einem einzelnen Namen geführt und muss die gleichen Kriterien wie eine einzelne Schule er-
füllen mit folgenden Zusätzen:  

3.6.1 Anzahl geförderte Athlet*innen 
Für jede zusätzliche Schule im Schulverbund wird die Mindestanzahl der geförderten Athlet*innen mit einer 
Swiss Olympic (Talent) Card um 50 % im Vergleich zur Mindestanzahl in einer einzelnen Schule erhöht. Zum 
Zeitpunkt der Bewerbung muss diese Anzahl an jeder beteiligten Schule erreicht sein. 

3.6.2 Ansprech- und Koordinationsperson 
Es gibt eine zentrale Ansprechperson für alle externen Partner. Jede Schule im Verbund hat zusätzlich eine ei-
gene Koordinationsperson, die sich um die Betreuung der Athlet*innen in der jeweiligen Schule kümmert. 
Diese Person ist angemessen entschädigt beziehungsweise entlastet (Richtwert: 0.5 Stellenprozente pro Ath-
let*in). 
 

4 Swiss Olympic Sport School 
Das Label «Swiss Olympic Sport School» tragen Bildungsinstitutionen mit ausgewiesener Relevanz für die natio-
nale Sportförderung. Sie verfügen über ein Schulangebot für die Sekundarstufen I oder II, bei welchem der 
Sport im Fokus eines ganzheitlichen lern- und leistungsfördernden Umfelds steht. Als umfassende Kompetenz-
zentren vereinen sie Sport, Schule und Wohnen am gleichen Ort. 
 
Die Zertifizierung einer neuen «Swiss Olympic Sport School» setzt einen entsprechenden strategischen Bedarf 
von Swiss Olympic sowie der nationalen Sportverbände voraus. 
 
Für die Erlangung des Labels «Swiss Olympic Sport School» gelten die Anforderungen des Labels «Swiss Olym-
pic Partner School» (Kapitel 3) mit folgenden Zusätzen.  
 

4.1 Grundanforderungen  
Eine «Swiss Olympic Sport School» wird in der Öffentlichkeit als Institution für Nachwuchsathlet*innen wahrge-
nommen, durch deren Unterstützung schulischer Erfolg als auch ein Leistungssporttraining ermöglich wird. Die 
«Swiss Olympic Sport School» übernimmt die Verantwortung für die sportliche Ausbildung in mindestens zwei 
Profilsportarten. Ein betreutes Internat ist ein obligatorischer Bestandteil des Schulkonzepts. Schulen können 
nur ausgezeichnet werden, wenn sie vom Kanton als Bildungsinstitution anerkannt sind.  
 

4.2 Schulische Anforderungen 

4.2.1 Schulmodell 
Die schulische Ausbildung der Athlet*innen erfolgt ausschliesslich in Sportklassen. 
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4.3 Personelle Anforderungen 

4.3.1 Trainer*innen 
Die «Swiss Olympic Sport School» hat in den Profilsportarten in der Regel qualifizierte Trainer*innen angestellt 
(in der Regel Berufstrainer*innen), welche in Zusammenarbeit mit dem nationalen Verband für die sportartspe-
zifische Ausbildung verantwortlich sind. Anderweitige Lösungen sind mit Swiss Olympic abzusprechen. 

4.3.2 Betreuung Internat 
Die «Swiss Olympic Sport School» verfügt über eine qualifizierte sozialpädagogische Betreuung im Internatsbe-
trieb. Die Qualität des Internats wird vom Kanton regelmässig überprüft. 
 

4.4 Zusammenarbeit mit Sport-Partnern 
In den mindestens zwei Profilsportarten ist der entsprechende nationale Verband der Sport-Partner. Die «Swiss 
Olympic Sport School» ist offiziell als Leistungszentrum anerkannt und im Nachwuchskonzept verankert. Es 
existiert eine schriftliche Zusammenarbeitsvereinbarung zwischen der «Swiss Olympic Sport School» und den 
Sport-Partnern. 
 

4.5 Formale Anforderungen 

4.5.1 Anzahl und Anteil geförderte Athlet*innen 
An einer «Swiss Olympic Sport School» erfüllen mindestens 75% der im Sportförderprogramm geförderten Ath-
let*innen die in Abschnitt 3.5.1 formulierten Anforderungen an die Mindestanzahl geförderter Athlet*innen.  
 

5 Weitere Punkte 

5.1 Finanzielle Beiträge an «Swiss Olympic Partner Schools» 
Etwaige Unterstützungsgelder für «Swiss Olympic Partner Schools» werden anhand der entsprechenden Aus-
führungsbestimmungen und Richtlinien vergeben.  
 

5.2 Finanzielle Beiträge an «Swiss Olympic Sport Schools» 
Die im Rahmen der Leistungsvereinbarung zwischen dem Bundesamt für Sport und Swiss Olympic für die 
«Swiss Olympic Sport Schools» vorgesehenen Unterstützungsbeiträge sowie etwaige weitere Unterstützungs-
gelder werden anhand der entsprechenden Ausführungsbestimmungen und Richtlinien vergeben. 
 

5.3 Barrierefreiheit 
Die Förderung von Barrierefreiheit ist im Rahmen der bestehenden baulichen Möglichkeiten sicherzustellen.  
 

6 Prozess der (Re-) Zertifizierung 

6.1 Zertifizierung 
Die im Kapitel 3 formulierten Anforderungen müssen zum Zeitpunkt der Bewerbung erfüllt sein. Zum Zeitpunkt 
der Bewerbung muss ein laufendes Ausbildungsangebot bestehen. Für die Bewerbung wird vorgängig der Kon-
takt mit dem/der Fachspezialist*in Bildung und Leistungssport von Swiss Olympic aufgenommen. Es erfolgt 
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eine Prüfung des Card-Status der aktuell an der Bildungsinstitution geförderten Athlet*innen, auf deren Basis 
eine Empfehlung für oder gegen die Bewerbung abgegeben wird. Anschliessend werden die Bewerbungsunter-
lagen zugestellt.  
 
Wenn Bildungsinstitutionen zum Bewerbungszeitpunkt nicht in der Lage sind, die geforderten Kriterien zu er-
füllen und bei den jeweiligen Kriterien das «comply or explain»-Prinzip zum Bewerbungszeitpunkt gilt, so müs-
sen sie dem Prüforgan eine Begründung liefern. Dies führt nicht zu einer dauerhaften Entbindung der inhaltli-
chen Anforderungen. Sofern das Prüforgan die Begründung akzeptiert, kann jedoch ein individueller, verbindli-
cher Fahrplan zur Erreichung der Anforderungen vereinbart werden. 
 
Ein bereits zertifizierter Schulverbund kann die Erweiterung des Labels auf weitere zusätzliche Schulen im Rah-
men des alle zwei Jahre stattfindenden regulären Zertifizierungsprozesses beantragen, sofern diese Schule(n) 
der gleichen Trägerschaft unterstehen und die in Kapitel 3, insbesondere in den Abschnitten 3.6.1 und 3.6.2, 
genannten Kriterien erfüllen. 
 
Für eine Bewerbung als «Swiss Olympic Sport School» werden Bewerbungsunterlagen nur zugestellt, wenn zu-
vor ein entsprechender strategischer Bedarf durch Swiss Olympic und nationale Sportverbände festgestellt 
wurde. Die im Kapitel 4 formulierten Anforderungen müssen zum Zeitpunkt der Bewerbung erfüllt sein. 

6.1.1 Ablauf Zertifizierung 

Schritt Thema Beschreibung 

1. Bewerbung Die Informationen zum jeweils nächsten Bewerbungszeit-
raum sowie zum Bezug der Bewerbungsunterlagen für eine 
Zertifizierung sind auf der Website www.swissolympic.ch 
zu finden. Der Bewerbungsschluss für die Aufnahme in den 
Zertifizierungsprozess ist jeweils der 30. November (Stich-
tag) eines geraden Jahres. 

2. Evaluation des Bewerbungsdossiers Der/Die Fachspezialist*in Bildung und Leistungssport eva-
luiert die eingegangenen Bewerbungsdossiers.  

3. Besuch der Bildungsinstitutionen Der/Die Fachspezialist*in Bildung und Leistungssport be-
sucht zusammen mit der Leitung Athlete Hub die Institutio-
nen, welche eine Bewerbung eingereicht haben. 

4. Antrag an die Geschäftsleitung Die Abteilung Swiss Olympic Team stellt einen Antrag an 
die Geschäftsleitung Swiss Olympic über die zu zertifizie-
renden Bildungsinstitutionen. 

5. Entscheid Geschäftsleitung (GL) Swiss 
Olympic 

Die GL Swiss Olympic entscheidet aufgrund des Antrags der 
Abteilung Swiss Olympic Team, welche Bildungsinstitutio-
nen auf den 1. August eines ungeraden Jahres das Label 
«Swiss Olympic Sport School» bzw. «Swiss Olympic Partner 
School» erhalten. 

6. Rekurs Eine Bildungsinstitution, die einen negativen Entscheid er-
halten hat, kann innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des 
Entscheides Rekurs einlegen. Ein Rekurs wird vom Exeku-
tivrat abschliessend behandelt. 

7. Ratifizierung durch den Exekutivrat 
Swiss Olympic 

Der Exekutivrat Swiss Olympic ratifiziert die neu mit einem 
Label «Swiss Olympic Sport School» bzw. «Swiss Olympic 
Partner School» zertifizierten Institutionen. 

 

https://www.swissolympic.ch/ueber-swiss-olympic/partner_labelinhaber/labelschulen?tabId=5dde1267-2146-4d00-a6ad-55342f71a8ef
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6.2 Re-Zertifizierung 
Die in den Kapiteln 3 bzw. 4 formulierten Anforderungen müssen zum Zeitpunkt der Bewerbung für die Re-Zer-
tifizierung erfüllt sein. Im Rahmen der Qualitätssicherung werden jährlich anhand von Schülerlisten die geför-
derten Athlet*innen auf ihren Card-Status überprüft. Der Stichtag für die jährliche Kontrolle ist jeweils der 01. 
August des aktuellen Schuljahres. 
 
Wenn Bildungsinstitutionen zum Bewerbungszeitpunkt für die Re-Zertifizierung nicht in der Lage sind, die ge-
forderten Kriterien zu erfüllen und bei den jeweiligen Kriterien das «comply or explain»-Prinzip gilt, so können 
sie dem Prüforgan eine Begründung liefern. Dies führt nicht zu einer dauerhaften Entbindung der inhaltlichen 
Anforderungen. Sofern das Prüforgan die Begründung akzeptiert, kann jedoch ein individueller, verbindlicher 
Fahrplan zur Erreichung der Anforderungen vereinbart werden. 
 

6.2.1 Ablauf Re-Zertifizierung 

Schritt Thema Beschreibung 

1. Bewerbung Im letzten Jahr des vierjährigen Zyklus schreibt Swiss Olym-
pic alle «Swiss Olympic Partner/Sport Schools» für die Re-
Zertifizierung an. Die «Swiss Olympic Partner/Sport 
Schools» erhalten spezifische Unterlagen zugestellt, die sie 
im geforderten Umfang bearbeiten und einreichen. 

2. Evaluation der Bewerbung Der/Die Fachspezialist*in Bildung und Leistungssport eva-
luiert die eingegangenen Dossiers.  

3. Besuch der Bildungsinstitutionen Bei Bedarf findet ein Schulbesuch statt. 

4. Antrag an die Geschäftsleitung Die Abteilung Swiss Olympic Team stellt einen Antrag an 
die Geschäftsleitung Swiss Olympic über die zu re-zertifi-
zierenden «Swiss Olympic Partner/Sport Schools». 

5. Entscheid Geschäftsleitung (GL) Swiss 
Olympic 

Die GL Swiss Olympic entscheidet aufgrund des Antrags der 
Abteilung Swiss Olympic Team, welche Bildungsinstitutio-
nen auf den 1. August eines ungeraden Jahres das Label 
«Swiss Olympic Sport School» bzw. «Swiss Olympic Partner 
School» für weitere vier Jahre erhalten. 

6. Rekurs Eine Bildungsinstitution, die einen negativen Entscheid er-
halten hat, kann innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des 
Entscheides Rekurs einlegen. Ein Rekurs wird vom Exeku-
tivrat abschliessend behandelt. 

7. Ratifizierung durch den Exekutivrat 
Swiss Olympic 

Der Exekutivrat ratifiziert die mit dem Label «Swiss Olym-
pic Sport School» bzw. «Swiss Olympic Partner School» re-
zertifizierten Institutionen. 

 

6.3 Gültigkeit  
Swiss Olympic vergibt das Label «Swiss Olympic Partner School» beziehungsweise «Swiss Olympic Sport 
School» für die befristete Dauer von vier Jahren. Schulen, welche in der Mitte des Vierjahreszyklus zertifiziert 
werden, erhalten das Label für zwei Jahre. 
Die Einhaltung der Label-Anforderungen wird mindestens am Ende des Vierjahreszyklus überprüft, bei ein-
schneidenden Organisationsänderungen in der Institution sofort. Bei Nicht-Einhalten der Richtlinien kann das 
Label entzogen werden. 
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6.4 Nutzungsbestimmungen 
Die «Swiss Olympic Partner/Sport School» hält sich an die in einem separaten Dokument von Swiss Olympic 
aufgeführten Vorschriften zur Nutzung des Labels und an die separat unterzeichnete Vereinbarung zwischen 
Swiss Olympic und der «Swiss Olympic Partner/Sport School».  
Die Label-Vergabe hat anerkennenden Charakter und löst grundsätzlich keine finanziellen Unterstützungsmittel 
aus.  
 
Labelschulen können von den bestehenden Angeboten für Bildungsinstitutionen von Swiss Olympic profitieren 
und werden ermutigt, diese zu nutzen (Workshops, Austausch-Treffen, Informationsmaterial, …). 
 

7 Qualitätssicherung 

7.1 Qualitätskontrolle 
Die «Swiss Olympic Partner/Sport School» …  

- reicht jährlich die für die Kontrolle des Card-Status der geförderten Athlet*innen notwendigen Unter-
lagen ein. Der Stichtag für die jährliche Kontrolle ist jeweils der 01. August des aktuellen Schuljahres. 

- gewährleistet die Einhaltung der von Swiss Olympic definierten Richtlinien.  
- hält sich an die von Swiss Olympic kommunizierten Termine und zeichnet sich durch ein hohes Inte-

resse an der Zusammenarbeit mit Swiss Olympic aus. 
- ist dem Ethik-Status von Swiss Olympic unterstellt und handelt entsprechend danach. 

 
Swiss Olympic…  

- steht in regelmässigem Kontakt mit den «Swiss Olympic Partner/Sport Schools» 
- organisiert Gefässe für den Austausch und Weiterbildungen für die «Swiss Olympic Partner/Sport 

Schools» 
- kontrolliert durch Dossierprüfungen, Besuche und Kontaktaufnahmen die Einhaltung der Richtlinien.  
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8 Inkrafttreten 
Diese Richtlinien wurden am 20. Juni 2025 vom Exekutivrat von Swiss Olympic genehmigt und treten per  
01. August 2026 in Kraft. 
 
 
 
 
Swiss Olympic Association 
 

   
 
gez. Rutz Metzler-Arnold   gez. Roger Schnegg 
Präsidentin    Direktor 
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